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gegen das ;wilde P1akatiereriin Gebiet der Ver-

i 

bandsgeoeinde ~obernheir.l vom '3 .42 ~q?3 •. 
, 

Aufgrund der §§ 1, 27, 32, 34, 38, 39, 41, i2 und 43 des 

Polizeiverwal tungsgesetzes von Rhein1and-})f[üz vom 26.3. 1954 

(GVBl.S. 31) in der jetzt gültigen Fassung vorn 29.6.1973 

(GVBl.S.180) wird mit Zustimoung der Verbandsgeoeindevertretung 

der Verbands{;ei.leirde ~obernheir.l vom 1. ~O.1973 und mit Ge

.nehmigung der Be~jirksregierung Koblenz für den Bereich der 

Verbandsgeoeinde Sobernheim folgende Polizeiverordnung er

lassen: 

§ 1 

(1) }~s ist verboten, Außenanschläge jeglicher Art aus Papier 

und anderen Stoffen und Beschriftungen an öf:!"~e:ntlichen Ge

bäuden, Bauwerken und Einrichtungen soviieauf öffentlichen 

Straßen, Wegen, Plhtzen und an Bäumen, anzubringen. 

Ausgenomoen von diesem Verbot sind Außenanschläge an ge

nehmigten und eigens zur ?lcü::atierung hergestell ten Ein

richtungen. 

(2) Außenanschläge und Beschriftungen auf 1'rivatgrundstUc1::en, 

die auf ein vorübergehendes Eretgnis (Veranstaltung, \inlli etc.) 

hinweisen, sind spätestens 2"Wochen nach deo Ablauf des Ereig

nisses, auf das die Plakathinweise oder die Verbung gerichtet 

sind, zu entfernen. 

(3) Veranstal ter und '~rund stückseigentür18r bz\'l. Nutzun[;sbe

recbtigte haften gesantschuldnerjsch für die Einhaltung dieser 

Yorschriften. 
.:: 

§ 2 

Es ist verboten, öffentliche Straßen, \le r;e und Plätze sovIel An-
L> 

lagen und Einrichtungen der straße zu besc}lriften oder zu be

malen. AusgenoDmen sind die io Verkellrsinteresse vorgenommenen 

amtlichen Markierungen. 
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§ 3 

(1) Für ZuwiderhandlunCen gegen diese Polizei verordnung 

wird hier~it gemäß § 38 des Polizeiverwaltungsgesetzes 

von TIheinl2.nd-?falz von 26.3.1954 (eVBl.S.31) in der jetzt 
gUltj_gen Fassuni~ vom 29.6.1973 (GVBl.~).180) eine Geldbuße 

bis zu 200,-- DI1, im nichtbeitreibungsfnlle eine Erzwine~nGs
haft 'bis zu einer\ioche angeordnet. 

(2) j'ür die }'estsetzunG der Geldbuße und das Verfrrhren 

findet das Gese-l,z über Ordnungswidrigkeiten von 24.5.1968 
(BGBl. I S.481) Anwendung. 

'§ 4 

Diese Polizei verordnung tritt nach dem ~{~ge ihrer' 
,- , 

in Kraft .l- /f.s-~2 rtq t-3) 
.... i--'''' 

j i 
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Sobernheim, den /" : i,; 

Verbfmd sgeneind everwal tung 
tioberühein 

-Ortspolizeibehörde-


